
FULDA 
INFORMIERT 
ViSdP: Magistrat der Stadt Fulda, vertreten durch  
Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

3. März 2026

Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Stadt Fulda zur Erhaltung der städtebaulichen 
Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt 
und zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
im „Gründerzeitlichen Bahnhofsviertel“ 

Aufgrund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. I, Nr. 394), und der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 
März 2005 (GVBl. 2005 I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. Nr. 24), hat die Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Fulda am 02.02.2026 die nachstehende 
Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Örtlicher Geltungsbereich

(1) Diese Erhaltungssatzung im gründerzeitlichen Bahnhofsviertel  
      der Stadt Fulda umfasst das Gebiet, das in der beigefügten Über- 
      sichtskarte umrandet ist.

(2) Die Grenzen dieses Gebietes sind in einer Karte im Maßstab 
      1:2500 vom 12.12.2025 eingetragen. Die Karte ist Bestand- 
      teil dieser Satzung und kann nebst Begründung beim Magistrat  
      der Stadt Fulda – Amt für Stadtplanung und -entwicklung –  
      eingesehen werden.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich, Erhaltungsziele

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung soll die städtebauliche Eigen- 
     art des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt erhalten 
     werden (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB).

(2) Im Geltungsbereich dieser Satzung soll die Zusammensetzung  
      der Wohnbevölkerung erhalten werden (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
      BauGB).

§ 3 Genehmigungsvorbehalt, Versagungsgründe

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen der Rückbau (Ab- 
     bruch), die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher An- 
     lagen der Genehmigung. In Fällen des § 2 Abs. 1 bedarf auch die 
     Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. 

(2) In den Fällen des § 2 Abs. 1 darf die Genehmigung des Rückbaus, 
     der Änderung oder der Nutzungsänderung von baulichen Anlagen  
     nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zu- 
     sammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die  
     Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von  
     städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer  
     Bedeutung ist (§ 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die Genehmigung  
     zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, 
     wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsich- 
     tigte Anlage beeinträchtigt wird (§ 172 Abs. 3 Satz 2 BauGB).

(3) In den Fällen des § 2 Abs. 2 darf die Genehmigung nur ver- 
      sagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
      aus besonderen städtebaulichen Gründen erhalten werden soll.  
      Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn auch unter Berück- 
      sichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen  
      Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Wohnungsei- 
      gentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
      Sie ist ferner zu erteilen in den Fällen des § 172 Abs. 4 Satz 3  
      BauGB mit der Maßgabe des § 172 Abs. 4 Satz 4 und 5 BauGB.

(4) In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist die Genehmigung grundsätzlich 
      nicht zu erteilen 
	 - bei Umwandlung von Wohnraum in andere Nutzungs- 
	   formen (z. B. Gewerbe, Büronutzung, Gastronomie,  
	   Boardinghäuser, Ferienwohnungen, möblierte Einzimmer- 
	   appartements oder sonstige nicht wohnzweckbezogene  
	   Nutzungen);  
	 - bei Umbau von großen familientauglichen Wohnungen in 
	   kleinere Wohneinheiten;  
	 - bei Umwandlung von Wohnungen in möblierte Einzim- 
	   merappartements oder Mikroapartments.

      § 3 Abs. 3 bleibt unberührt.

(5) Der Genehmigungsvorbehalt des Absatzes 1 gilt auch für Vorha- 
      ben, die nach der Bauordnung für das Land Hessen (HBO) oder  
      nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften nicht genehmigungs- 
      bedürftig sind.

(6) Der Genehmigungsvorbehalt gilt nicht für Grundstücke, die den 
      in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und die in  
      § 26 Nr. 3 BauGB bezeichnet sind (§ 174 Absatz 1 BauGB).  
      Vorhaben auf diesen Grundstücken sind der Stadt Fulda in Text- 
      form anzuzeigen.

(7) Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht nach 
      anderen Vorschriften bleibt unberührt. Dies betrifft insbesondere 
      die Vorschriften des Baugesetzbuchs, der Hessischen Bauordnung 
      und des Denkmalschutzgesetzes

§ 4 Genehmigungsverfahren

(1) Der Antrag auf Genehmigung ist gemäß § 173 Abs. 1 BauGB  
      schriftlich beim Magistrat der Stadt Fulda – Bauaufsicht – zu  
      stellen. Die Genehmigung wird durch den Magistrat der Stadt  
      Fulda erteilt.

(2) Das Genehmigungsverfahren richtet sich nach den §§ 173 und  
      174 BauGB. 

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, wer im  
      Geltungsbereich dieser Satzung eine bauliche Anlage ohne Ge- 
      nehmigung der Stadt Fulda abbricht, rückbaut, ändert oder er- 
      richtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  
      i. V. m.  § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße von bis zu  
      dreißigtausend Euro geahndet werden.

§ 6 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die „Satzung zur Erhaltung 
baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt im gründerzeitlichen Bahnhofsviertel“ vom 
26.11.2019 außer Kraft.

Fulda, den 03.03.2026		
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Heiko Wingenfeld		  (Siegel)
Oberbürgermeister						    
		

Auf die Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung  
    der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver- 
    letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans  
    und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor- 
    gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung der Stadt Fulda zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt und zur Erhaltung 
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung im „Gründerzeitlichen 
Bahnhofsviertel“ schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2 a beachtlich sind. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stärkung des Gesundheitsstandorts Osthessen
Prof. Roland Koch ist der erste Lehrstuhlinhaber für Allgemeinmedizin am Campus Fulda
FULDA (rem/jo). Prof. Dr. 
Roland Koch, neuer Profes-
sor für Allgemeinmedizin 
der Philipps-Universität 
Marburg am Campus Fulda, 
hat sich im Rahmen eines 
Antrittsbesuchs bei Ober-
bürgermeister Dr. Heiko 
Wingenfeld vorgestellt.

Im Zentrum des Gesprächs 
standen die Bedeutung der 
Allgemeinmedizin für die 
Region sowie mögliche An-
knüpfungspunkte zwischen 
Wissenschaft, Stadt, Gesund-
heitsversorgung und weiteren 
regionalen Akteuren.

Der Oberbürgermeister be-
grüßte die neue Berufung 
ausdrücklich und hob den 
Mehrwert für Fulda und das 

Beim „Antrittsbesuch“ im Stadtschloss: Prof. Dr. Roland Koch 
(rechts) und Dr. Heiko Wingenfeld.                           Foto: Stadt Fulda

Umland hervor. Er betonte, 
dass die neue Professur einen 
wichtigen Beitrag zur Stär-
kung des Gesundheitsstand-
orts Fulda leisten könne und 
die Vernetzung zwischen, For-
schung, Gesundheitsakteuren 
und kommunalen Partnern 
weiter fördere.

Koch hat seine Tätigkeit 
am Campus Fulda bereits 
zum 1. Oktober 2025 aufge-
nommen und verantwortet als 
Lehrstuhlinhaber die allge-
meinmedizinische Forschung 
und Lehre. Ein besonderer 
Schwerpunkt seiner wissen-
schaftlichen Arbeit liegt auf 
der Untersuchung und Wei-
terentwicklung regionaler 
Versorgungsstrukturen – mit 
einem klaren Fokus auf inter-

professionelle und interdiszip-
linäre Zusammenarbeit.

Der Campus Fulda ist ein 
medizinischer Universitäts-
standort der Philipps-Uni-
versität Marburg, der sich in 
enger Kooperation mit dem 
Klinikum Fulda und der Hoch-
schule Fulda etabliert hat. Seit 
dem Wintersemester 2023/24 
können Medizinstudierende 
dort ihr zweites und drittes 
klinisches Studienjahr ab-
solvieren und von modernen 
Lehr-, Lern- und Forschungs-
bedingungen profitieren – ein 
Projekt, das dazu beiträgt, die 
medizinische Versorgung in 
der Region langfristig noch 
stärker zu verankern und 
Nachwuchsärztinnen und -ärz-
te zu gewinnen.

 
 

STICHWORT
Zahlen und Fakten  
zum Campus Fulda  
• Studierendenzahlen:  
Im Sommersemester 2026 
(Start 13. April 2026) wer-
den rund 170 Personen 
aktiv am Campus Fulda 
studieren. 
• Staatsexamen: Im 
Oktober 2025 haben 42 
Studierende des Campus 
Fulda erfolgreich den 
zweiten Abschnitt der 
ärztlichen Prüfung (M2) 
absolviert. Im April 2026 
schreiben voraussichtlich 
20 Studierende des Cam-
pus Fulda das M2. 
• Lehre: An der Umset-
zung der curricularen 
Lehre sind derzeit 25 
Kliniken/Abteilungen 
aus dem Klinikum Fulda 
beteiligt. 


